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KOMMENTAR

Steigende Wohnkosten: Sozialhilfe kann
nur Auswirkungen bekämpfen, nicht die Ursachen
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Wohnen wird in der Schweiz immer teurer
und Wohnraum knapper. Gemäss einer

Prognose der UBS vom Mai 2023 werden die

Mietpreise bei den Bestandsmieten von 2022

bis Ende 2025 um circa 10 Prozent steigen.
Die Nebenkosten tragen ebenfalls zur Verteuerung

des Wohnens bei: Allein für das Jahr

2023 ist nach Wüest Partner bei einzelnen

Energieträgern mit Erhöhungen von 20

Prozent zu rechnen. Die aktuelle Leerstands-

quote beträgt in der Schweiz 1,15 Prozent, in

der Stadt Zürich gerade einmal 0,06 Prozent.

Armutsbetroffene Haushalte sind von den

steigenden Wohnkosten und der zunehmenden

Angebotsknappheit besonders stark
betroffen. Gemäss dem Bundesamt für

Wohnungswesen wenden vier Fünftel dieser

Haushalte mehr als 30 Prozent ihres
Bruttoeinkommens für das Wohnen auf. Die

verhältnismässig hohen Aufwendungen für

eine Unterkunft gehen nicht selten mit

Einschränkungen in anderen Lebensbereichen

einher - unter anderem in der Gesundheit,

Bildung und

Ernährung.

Bei der Wohnungssuche erfahren armutsbetroffene

Menschen zudem Diskriminierungen

aufgrund ihres sozioökonomischen

Status oder der ethnischen Herkunft.
Die dargestellten Sachverhalte stellen die

Sozialen Dienste der einzelnen Gemeinden

vor grosse Herausforderungen. In der Stadt

Zürich wurden unterschiedliche Massnahmen

ergriffen, um die schwierige Situation

für armutsbetroffene Menschen zu
entschärfen. Für einkommensschwache Haushalte

besteht seit September 2023 die

Möglichkeit, einen Antrag auf eine einmalige

Energiekostenzulage zu stellen. Diese

Massnahme gilt nur für Personen, die keine

Sozialhilfe beziehen, und ist eine erste
Reaktion auf die steigenden Nebenkosten.

Bei Sozialhilfebeziehenden werden

Nachforderungen aus Nebenkostenabrechnungen
bis auf Weiteres übernommen - auch wenn
die Obergrenzen der Wohnkosten dadurch

überschritten werden.

Die Obergrenzen der Wohnkosten beziehen

sich in Zürich derzeit auf die Bruttomiete.
Hier wird eine Omstellungauf Nettoobergren-

zen geprüft. Die Nebenkosten würden dann

pauschal - sofern sie sich in einem plausiblen

Rahmen bewegen - übernommen. Ferner

sind die fallführenden Sozialarbeitenden

angehalten, bei einer Überschreitung der

Obergrenzen aufgrund von Mietzinserhöhungen,

zum Beispiel wegen des angepassten
Referenzzinssatzes, ihren Ermessensspielraum

zu nutzen. Als eine weitere Massnahme

werden derzeit auch die Höhen der

Obergrenzen der Wohnkosten angepasst.
Es gilt zu betonen, dass sich die dargestellten

Massnahmen alle auf der Ebene der

Subjekthilfe bewegen. Die generellen
Entwicklungen der ansteigenden Mietkosten, der

zunehmenden Wohnraumverknappung und

die dadurch entstehenden Schwierigkeiten,

adäquaten Wohnraum zu finden, können

dadurch nicht gestoppt, sondern nur abgefedert

werden. Für eine mittel- und langfristige
Entschärfung müssten im Bereich der

Objekthilfen Massnahmen ergriffen werden.

Beispielsweise durch das Schaffen von

preisgünstigem Wohnraum durch die öffentliche

Hand oder gemeinnützige Wohnbauträger.

Die Entscheidung für oder wider solche

Massnahmen liegt aber auf politischer Ebene.

Manfred Dachs

^I Mitglied Geschäftsleitung SKOS und

Direktor Soziale Dienste

Stadt Zürich
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